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RS OGH 1951/5/16 3Ob668/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.1951

Norm

ABGB §372 IId3

Rechtssatz

Wird dem Zweitmieter von einer Behörde ( Staatseisenbahndirektion ) vor oder bei Abschluß des Vertrages mitgeteilt,

daß das Bestandrecht des Vormieters erloschen sei, so schließt dieser Umstand dessen bösen Glauben aus.

Entscheidungstexte

3 Ob 668/50

Entscheidungstext OGH 16.05.1951 3 Ob 668/50
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